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Vorwort

Sehr geehrte Kirchbirgerinnen und Kirchbirger

Sie haben uns im Frihjahr 2025 anlasslich der ordentlichen Kirchbiirgerver-
sammlung mit einem klaren «JA» den Auftrag erteilt, die Vereinigung unserer
drei Kirchgemeinden vertieft zu prifen. Der Verwaltungsrat des Zweckverbands
der Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung hat diese Abklarungen in enger
Zusammenarbeit mit den Kirchenverwaltungsraten der drei Kirchgemeinden
Jonschwil, Bichwil-Oberuzwil und Henau-Niederuzwil durchgefiihrt.

Wir sind dabei einstimmig zur Uberzeugung gelangt, dass ein Zusammenschluss
fur alle drei Kirchgemeinden einen bedeutenden Mehrwert schafft.

Die wichtigsten Griinde dafiir sind:

e Vereinfachte Zusammenarbeit und Starkung unserer Pfarreien

Klare Trennung von strategischen und operativen Aufgaben

Schlanke, effiziente und zukunftsfahige Verwaltungsstrukturen
Einheitliche, transparente und mitarbeiterfreundliche Personalfiihrung

Aus diesen Grinden empfehlen wir lhnen, an der Urnenabstimmung vom Sonn-
tag, 21.Juni 2026, der Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden Jonschwil,
Bichwil-Oberuzwil und Henau-Niederuzwil mit einem «JA» im Grundsatz zu-
zustimmen.

Mai 2026

Kirchgemeinde Kirchgemeinde Kirchgemeinde

Jonschwil Bichwil-Oberuzwil Henau-Niederuzwil

Beat Schonenberger, Prasident Beat Kagi, Prasident Kurt Widmer, Prasident
Manuela Schénenberger, Aktuarin Brigitte Bellmont, Aktuarin Brigitte Bellmont, Aktuarin
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Grundsatzabstimmung

An der Konsultativabstimmung im Rahmen der Kirchbirgerversammlung 2025
haben Sie als Kirchbiirgerinnen und Kirchbiirger der Verwaltung den Auftrag er-
teilt, zu prifen, wie eine Vereinigung der drei Kirchgemeinden konkret umgesetzt
werden konnte. Der Verwaltungsrat des Zweckverbands Uzwil und Umgebung hat
daraufhin vertiefte Abklarungen vorgenommen und Ihnen die wichtigsten Ergeb-
nisse in diesem Gutachten zusammengestellt.

Nun entscheiden Sie als Stimmberechtigte am 21.Juni 2026 an der Urne iber die
Frage, ob die Kirchgemeinden Jonschwil, Bichwil-Oberuzwil und Henau-Nieder-
uzwil grundsatzlich vereinigt werden sollen. Im «Grundsatz» deshalb, weil die
endgultige Zustimmung erst mit der Annahme des Vereinigungsvertrags anlass-
lich der ordentlichen Kirchbiirgerversammlung im Friihling 2027 erfolgt.

Die Abstimmungsfrage lautet:

«Stimmen Sie dem Zusammenschluss der drei katholischen Kirchgemeinden
Jonschwil, Bichwil-Oberuzwil und Henau-Niederuzwil zu einer einzigen katho-
lischen Kirchgemeinde im Grundsatz zu?»

Weiteres Vorgehen

Wenn die Grundsatzabstimmung in allen drei Kirchgemeinden angenommen wird,
beginnen die Kirchenverwaltungen mit der detaillierten Vorbereitung der Ver-
einigung. Dazu gehoren die Ausarbeitung aller notwendigen Regelungen sowie
deren anschliessende Vorlage an die Biirgerschaft.

Wird der Grundsatzentscheid in einer der drei Kirchgemeinden abgelehnt, kommt
die Vereinigung vorerst nicht zustande. In diesem Fall werden die Kirchgemeinden
und der Zweckverband unverandert weitergefiihrt.

Vereinigungsvertrag, Gemeindeordnung, Wahlen

Bei einer positiven Grundsatzabstimmung wird im nachsten Schritt der Ver-
einigungsvertrag erarbeitet. Dieser enthalt alle Bestimmungen, die fir die Um-
setzung der Vereinigung erforderlich sind - unter anderem Fragen zur Rechts-
nachfolge, Organisation und Vermogensibernahme.
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Nach der Genehmigung des Vereinigungsvertrags an den ordentlichen Kirch-
birgerversammlungen 2027 wird im Friihsommer 2027 in einer ausserordent-
lichen, erstmals vereinigten Kirchbirgerversammlung die Gemeindeordnung
verabschiedet. Sie regelt insbesondere:

e Organisation und Aufgaben der neuen Kirchgemeinde

e Wahlverfahren und Zustandigkeiten

e Durchfiihrung der Kirchbiirgerversammlung

e Zusammensetzung und Aufgaben des Kirchenverwaltungsrates
e Aufgaben der Geschaftsprifungskommission

e Kreditkompetenzen und Beschlussverfahren

Im Anschluss daran finden im Rahmen der nachsten Gesamterneuerungswahlen
des Katholischen Konfessionsteils die Wahlen der Behorden der neuen Kirch-
gemeinde statt - insbesondere der Mitglieder des katholischen Kollegiums, des
Kirchenverwaltungsrates und der Geschaftsprifungskommission. Diese Wahlen
werden am 5.September 2027 an der Urne durchgefihrt.
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Das «Duale System»

Firdas Verstandnis der Organisation der katholischen Kirche in der Schweizist es
wichtig zu wissen, dass zwei klar voneinander getrennte Strukturen bestehen.
Dieses Nebeneinander wird als «Duales System» bezeichnet.

e Staatskirchenrechtliche Struktur

der rom.-kath. Kirche

_ Katholischer Konfessionsteil

e Bischof e Kath. Kollegium (Parlament]

e Kanzler/Bistumsleitung ¢ Administrationsrat (Regierung)

e Dekanate e Kath. Administration (Verwaltung)

e hierarchisch organisiert e demokratisch organisiert

e eigenes kirchliches Recht e eigenes staatliches Recht
(Codex iuris canonici) e Birgerversammlung

e Kirchenverwaltungsrat

Seelsorgeeinheiten Zweckverbande

Die kirchenrechtliche Struktur
Sie betrifft das religiose und pastorale Leben der Kirche. Dazu gehoren:

e das Bistum unter der Leitung des Bischofs

e das Dekanat

e unsere Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung

¢ unsere fiinf Pfarreien, die das seelsorgerische Leben vor Ort gestalten

Diese Ebene verantwortet Glaubensfragen, Liturgie, Sakramente und die pasto-
rale Fihrung.
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Die staatskirchenrechtliche Struktur
Sie ist organisatorisch und finanziell tatig und bildet die demokratische Mit-
bestimmung der Mitglieder ab. Auf dieser Seite sind zustandig:

e der Katholische Konfessionsteil als Ubergeordnete Behdrde
¢ die Kirchgemeinden, welche u.a. verantwortlich sind fir:
Verwaltung und Unterhalt der Liegenschaften
Finanzierung der kirchlichen Aufgaben

Anstellung und Betreuung des Personals

Budget, Rechnungswesen und Infrastruktur

Diese staatskirchenrechtliche Struktur stellt sicher, dass die Kirche lber trans-
parente, demokratisch legitimierte und finanziell verantwortungsvolle Rahmen-
bedingungen verfiigt.

Die geplante Vereinigung findet im Bereich der Kirchgemeinden statt.
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Struktur der heutigen Kirchenverwaltungen

Die drei Kirchgemeinden sind sehr ahnlich aufgebaut - jede Kirchgemeinde hat
folgende Ressorts:

Prasidium

Finanzen

Liegenschaften
Verbindung zum Pfarreirat
Aktuariat

Das Prasidium und die Mitglieder der Kirchenverwaltung werden alle vier Jahre
gewahlt. Ein Vertreter des Pastoralteams nimmt beratend an den Sitzungen teil.
Die Aufgaben im Gremium erfolgen im Nebenamt und umfassen Leitung, Uber-
wachung und Ausfihrung.

Die drei Kirchenverwaltungen setzen sich im Moment wie folgt zusammen:

Aufsicht Katholischer Konfessionsteil des Kantons St.Gallen
Kirchgemeinde ‘ Jonschwil | ‘ Bichwil-Oberuzwil | ’ Henau-Niederuzwil ‘
Biirgerschaft 1651 Kirchbiirger/innen 2123 Kirchbiirger/innen 4649 Kirchbiirger/innen
Geschiéfts-
priifungs- 4 Mitglieder 3 Mitglieder 3 Mitglieder
kommission \ \ \
Kirchen- 4 Mitglieder 5 Mitglieder 4 Mitglieder

1 Vertretung Pastoralteam 1 Vertretung Pastoralteam 1 Vertretung Pastoralteam
verwaltungsrat R . "

1 Aktuariat 1 Aktuariat 1 Aktuariat

. = Geschaftsflihrung Geschaftsfiihrung
Geschaftsstelle Buchhaltung Buchhaltung Buchhaltung
Y

Vertreter der

ieh .
Kirchg ‘

Delegiertenversammlung

Zweckverband ‘ Zweckverband der Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung ‘
Mitarbeitende Alle Mitarbeitenden der Kirchg inden der Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung
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Struktur der Pfarreien/Seelsorge

Das Pastoralteam tragt gemeinsam samtliche seelsorgerischen Aufgaben aller
drei Kirchgemeinden unserer Seelsorgeeinheit. Die Organisation richtet sich nach
den bischoflichen Richtlinien zur Seelsorgeeinheit. Die konkreten Ablaufe und
Zustandigkeiten sind im entsprechenden Konzept festgelegt.

Der Vereinigungsprozess der drei Kirchgemeinden hat keinen Einfluss auf:

e die Seelsorgeeinheit
e die Struktur der Pfarreien
¢ die seelsorgerische Organisation und Verantwortung

Diese Bereiche liegen ausschliesslich in der Zustandigkeit des Bischofs und
konnen nur durch ihn verandert werden.

Fazit:
Die seelsorgerische Arbeit bleibt unverandert - Die Kirche bleibt im Dorf.

Starkung der Pfarreirate

Im Rahmen des Vereinigungsprozesses werden die Verantwortlichen der Kirch-
gemeinden gemeinsam mit den Verantwortlichen der Seelsorge prifen, wie die
Organisation und Zusammenarbeit der finf Pfarreirate gestarkt und weiter-
entwickelt werden kdnnen. Ziel ist es, die Mitsprache und die pastorale Mit-
verantwortung in allen Pfarreien nachhaltig zu unterstiitzen.
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Rechtliche Grundlagen fiir das Vereinigungsprojekt

Die rechtlichen Grundlagen fir die Organisation der katholischen Kirchgemeinden
im Kanton St.Gallen sind in der Verfassung des Katholischen Konfessionsteils
festgehalten. Erganzend dazu regeln verschiedene Dekrete und Reglemente
unter anderem:

e die Leitung und Organisation der Kirchgemeinden

e den Finanzhaushalt

e zustimmungsbedirftige Beschliisse

die Verwaltung und Revision der Finanzen und des Archivs

Zudem verflgt jede Kirchgemeinde lber eine eigene Gemeindeordnung, welche
die lokalen organisatorischen Strukturen konkretisiert.

Dort, wo keine kirchlichen Bestimmungen greifen, finden die Gesetze des Kantons
St.Gallen Anwendung.
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Mogliche Organisation der neuen Kirchgemeinde

Die endgiiltige Organisation der neuen Kirchgemeinde wird in der Gemeinde-
ordnung festgelegt, ber die Sie anladsslich der konstituierenden Kirchbiirgerver-
sammlung im Frithsommer 2027 abstimmen werden.

Aufsicht ‘ Katholischer Konfessionsteil des Kantons St.Gallen ‘
Kirchgemeinde ‘ Kirchgemeinde Uzwil und Umgebung ‘
Biirgerschaft 8423 Kirchburger/innen
Gescha_lfts?prufungs- 2 Wl Hesler
kommission
\ 5 bis 7 Mitglieder

e Prasidium

e Pfarrei/Pastorales
Kirchen- * Bildung

e Personal
verwaltungsrat .

e Liegenschaften/Infrastruktur

e Finanzen

1 Vertretung Pastoralteam (Beisitz)
1 Aktuariat (Beisitz)

l

Geschaftsfiihrung
Buchhaltung, Administration, Personal

l

Alle Mitarbeitenden der
Kirchgemeinde Uzwil und Umgebung

Geschiftsstelle

Mitarbeitende
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Schlanke und wirklichkeitsnahe Strukturen - kurze Wege

Mit der Vereinigung werden die Behordenstrukturen der neuen Kirchgemeinde
deutlich vereinfacht. Kiinftig werden nur noch ein Kirchenverwaltungsrat sowie
eine Geschaftspriifungskommission gewahlt. Durch effizientere Verwaltungs-
strukturen werden Doppelspurigkeiten reduziert und der administrative Aufwand
wird insgesamt optimiert.

Die Mitarbeitenden der Geschéftsstelle ibernehmen die operative Verantwortung
in den Bereichen Finanzen, Infrastruktur und Personal. Dadurch werden die Mit-
glieder des neuen Kirchenverwaltungsrates spiirbar entlastet und erhalten mehr
Freiraum, um sich auf ihre strategischen Aufgaben zu konzentrieren.

Name der neuen Kirchgemeinde

Die vereinigte Kirchgemeinde wird den folgenden Namen tragen:
Kirchgemeinde Uzwil und Umgebung

Gutachten zur Vereinigung 13



Finanzen

Einheitlicher Steuerfuss

Fur die vereinigte Kirchgemeinde ist ein einheitlicher Steuerfuss von 23,0 Pro-
zent vorgesehen. Definitiv festgelegt wird dieser jedoch erst durch die Kirch-
birgerinnen und Kirchbiirger im Rahmen der Budgetgenehmigung 2028 an der
Kirchbiirgerversammlung im Friihling 2028.

Die kath. Administration unterstiitzt die Vereinigung finanziell

Kirchgemeinden, die einen Vereinigungsprozess anstreben, werden vom Katholi-
schen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen finanziell unterstiitzt. Die recht-
liche Grundlage dafir bildet Art. 23 des Dekrets Uber den Finanzausgleich vom
18.Juni 2019.

Um die finanzielle Belastung der neuen Kirchgemeinde zu reduzieren, kann der
Administrationsrat Entschuldungsbeitrage ausrichten. Gemass Auskunft des
Konfessionsteils vom Herbst 2025 sind im Falle einer Vereinigung der drei Kirch-
gemeinden folgende - noch provisorische - Beitrage vorgesehen:

e CHF 600°000 als Beitrag zum Steuerausgleich
e CHF 269’000 als Entschuldungsbeitrag

Da bis zum Inkrafttreten der Vereinigung weiterhin Abschreibungen anfallen, wird
sich der definitive Entschuldungsbeitrag nach dem tatsachlichen Schuldenstand

zum Zeitpunkt der Fusion richten.

Zusatzlich wird ein Vereinigungsbeitrag ausgerichtet, mit dem ein Teil der ad-
ministrativen Kosten des Vereinigungsprozesses gedeckt wird.

Wichtig: Ausgleichs- und Entschuldungsbeitrage werden nur ausbezahlt, wenn die
Vereinigung tatsachlich zustande kommt.
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Nachfolgend finden Sie die Rechnungen per 31.Dezember 2025 in Kurzform:

Jonschwil Bichwil-Oberuzwil Henau-Niederuzwil Total
Kto. Kontobezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

SREEEiE, R, 225967 4770 340816 40521 575459 105469 1142243 150759

Verwaltung
2 Seelsorge und Gottesdienst 645'722 6522 775236 5605 1076127 5435 2'497'085 17'562
3 Glaubensverkiindigung 114°051 0 1261131 6’542 226’326 0  466'507 6’542
4 Kirchliches Leben 142795 7'259 74916 43364 129605  104'040 347315 154’663
5 Diakonie und soziale Aufgaben 1928 0 10'323 0 33944 0 46'195 0
9  Finanzen und Steuern 218'057 1'256'256  208'154 1'426'773 733’634 2'652'769 1'159'845 5'335'799
Ergebnis 0 73'713 0 12'770 92'618 0 92'618 86'483
TOTAL 1°348'519 1°348'519 1'535'575 1'535'575 2'867'714 2'867'714 5'751°808 5°751°808

- Die Rechnung des Zweckverbandes ist nach vereinbarter Quote bereits auf die Rechnung der drei
Kirchgemeinden aufgeteilt worden.

— Das «Total» ist eine vereinfachte Summe der drei Kirchgemeinden, stellt aber keine «echte
Konsolidierung» nach gangigen Rechnungslegungsstandards dar.

Die folgenden Kennzahlen geben lhnen einen Uberblick iiber die wichtigsten Zah-
len der drei aktuellen Kirchgemeinden und einen Ausblick, wie diese in der ver-
einigten Kirchgemeinde aussehen werden:

Kontobezeichnung Jonschwil Bichwil-Oberuzwil  Henau-Niederuzwil Total
Anzahl Katholiken 1651 2123 4649 8'423
Ordentliche Steuern 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Zentralsteuer 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Bau-/Spezialsteuer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total Steuerfuss 24,0% 24,0% 23,0% 23,0%
Steuereinnahmen brutto 941'853.95 1°233'158.33 2'507'505.67 4'682'517.95
Steuerkraft pro Katholik 570.47 580.86 539.36 555.92
Beitrage aus dem Finanzausgleich 190°300.00 116°300.00 1057100.00 411°700.00

—> Das «Total» ist eine vereinfachte Summe der drei Kirchgemeinden, stellt aber keine «echte
Konsolidierung» nach gangigen Rechnungslegungsstandards dar.
- Berechnung Steuerkraft pro Katholik: Steuereinnahmen brutto / Anzahl Katholiken
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Mittel und Liegenschaften

Die finanziellen Mittel, Liegenschaften und weiteren Vermodgenswerte der drei
bestehenden Kirchgemeinden gehen - sofern die Vereinigung zustande kommt -
per 1.Januar 2028 in das Eigentum der neuen Kirchgemeinde iber. Diese Uber-
nimmt ab diesem Zeitpunkt die volle Verantwortung fur die Verwaltung samtlicher
Vermogensteile.

Nachfolgend finden Sie die Eréffnungsbilanzen per 1.Januar 2026 in Kurzform:

Kto. Kontobezeichnung KG JO KG BI-0U KG HE-NU Zweckverband Total
Finanzvermdgen 1°467'560.73 1°026’231.26 3'281'577.98 281°149.74 6'056'519.71
100 Flussige Mittel 861'575.46 836'292.19 2'929'795.34 270°893.89 4'898'556.88
101 Guthaben 203'725.27 143'144.02 264°777.64 0.00 611'646.93
102 Anlagen 401°010.00 39°520.00 85'200.00 0.00 525'730.00
108 Transitorische Aktiven 1°250.00 7'275.05 1°805.00 10'255.85 20'585.90
Verwaltungsvermdgen 0.00 0.00 423'000.00 0.00 423°000.00
110 Sachgiiter 0.00 0.00 423'000.00 0.00 423'000.00
TOTAL Aktiven 1°467'560.73 1°026'231.26 3'704°577.98 281'149.74 6'479'519.71
Kto. Kontobezeichnung KG Jo KG BI-0U KG HE-NU Zweckverband Total
Fremdkapital 232'441.35 17°519.05 138°451.22 281'149.74 669'561.36
200 Laufende Verpflichtungen 30'736.85 9'841.00 19'767.17 5'148.61 65'493.63
201 Kurzfristige Schulden 0.00 0.00 0.00 260'787.28 260'787.28
202 Mittel- und langfristige Schulden 137°500.00 0.00 4'850.00 0.00 142'350.00
204 Riickstellungen 16'000.00 0.00 0.00 0.00 16'000.00
208 Transitorische Passiven 48'204.50 7'678.05 113'834.05 15'213.85 184'930.45
Sondervermégen 944’405.85 696’826.20 3'017°285.34 0.00 4'658°517.39
280 Pflichtfonds 340°137.40 308'415.95 700°580.00 0.00 1°349'133.35
281 Freiwillige Fonds 0.00 22'979.90 35'385.10 0.00 58'365.00
282 Vorfinanzierungen / Reserven 604°268.45 365'430.35 2'281°320.24 0.00 3'251'019.04
Eigenkapital 290°713.53 311°886.01 548'841.42 0.00 1"151°440.96
290 Riucklagen fur Aufwandiberschuss 290°713.53 311'886.01 548'841.42 0.00 1'151°440.96
TOTAL Passiven 1°467°560.73 1°026°231.26 3'704°577.98 281°149.74 6'479°519.71

Die detaillierten Zahlen sind in den Geschaftsberichten 2025 der jeweiligen Kirch-
gemeinden zu finden, welche auf der Website kath-uzwil.ch abgerufen werden
konnen.
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http://kath-uzwil.ch

Die Kirchgemeinden sind Eigentimer der auf den Seiten 18 und 19 aufgefiihrten
Liegenschaften, die im Falle einer Vereinigung in das Vermdégen der neuen Kirch-
gemeinde lbergehen. Alle Angaben entsprechen den aktuellen Versicherungs-
werten.

Verwaltungsliegenschaften sind fiir den Betrieb der Kirchgemeinde erforderlich
(z.B. das Pfarrhaus in Henau). Ihre Verdusserung ist nur mit Zustimmung des
Administrationsrates und des Bischofs mdglich.

Finanzliegenschaften hingegen sind fiir den Betrieb der Kirchgemeinde nicht not-
wendig (z.B. das Bauland in Uzwil). Uber deren Verdusserung kann die Kirchge-
meinde eigenstandig und frei entscheiden.

Der neue Kirchenverwaltungsrat tragt die Verantwortung fiir die Aufsicht liber
samtliche Liegenschaften der vereinigten Kirchgemeinde. Die Geschaftsstelle
Ubernimmt die operative Aufgabe, die Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten
aller Gebaude zu koordinieren und zu organisieren.

Auch in den kommenden Jahren ist mit Investitionen in die Liegenschaften zu
rechnen. Dies gehort zu den grundlegenden Pflichten einer Kirchgemeinde, ins-
besondere als Eigentliimerin von Gebauden, die haufig einen denkmalpflegerisch
hohen Wert aufweisen. Bei entsprechenden Projekten kann die Kirchgemeinde
mit Investitionsbeitragen des katholischen Konfessionsteils sowie mit Unter-
stiitzung durch die kantonale Denkmalpflege rechnen.

Gutachten zur Vereinigung 17
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Fragen und Antworten zur Grundsatzabstimmung

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands Uzwil und Umgebung sowie die Mitglieder
der drei Kirchenverwaltungen haben sich in einem intensiven Prozess mit der ge-
planten Vereinigung auseinandergesetzt. An den Kirchblirgerversammlungen
sowie im offenen Austausch an den Stammtischen anlasslich des Vereinigungs-
prozesses wurden Fragen zur Bewahrung der lokalen Identitat, zur pastoralen
Versorgung und zu weiteren wichtigen Themen umfassend diskutiert, erlautert
und geklart.

Was ist das duale System?
Die Kirche im Bistum St. Gallen ist so aufgebaut, dass es zwei Bereiche gibt:

a) Im kirchenrechtlichen Teil befindet sich das Pastoralteam. Es wirkt vor Ort in
den Pfarreien. Das Pfarreileben in den einzelnen Pfarreien wird durch die Ver-
einigung nicht tangiert. Im Gegenteil, durch madgliche Synergien kann dieses
vielfaltiger bereichertund mittelfristig gestarktwerden. Die Pfarreisekretariate
werden an den bisherigen Orten im gleichen Umfang weitergefihrt.

b) Im staatskirchenrechtlichen Teil zeichnet sich der Kirchenverwaltungsrat ver-
antwortlich. Er ist dafiir per Verfassung verpflichtet, die finanziellen Mittel fur
die Seelsorge bereitzustellen.
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Werden die Pfarreien im Rahmen der Vereinigung der Kirchgemeinden auch
vereinigt?

Die Vereinigung der Kirchgemeinden bezieht sich lediglich auf den staatskirchen-
rechtlichen Bereich. Die Pfarreien sind davon nicht betroffen.

Welche Bereiche bleiben trotz Vereinigung eigenstandig?

Die Pfarreien sind von der Vereinigung der Kirchgemeinden nicht betroffen. Sie
sind nach wie vor selbststandig. Hier kann der Wunsch des neuen KVRs aus-
gesprochen werden, dass man an einer Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam
interessiert ist. Ein Mitglied des KVRs wird das Ressort «Pfarreileben» 0.a. be-
legen.

Welche Entscheide kann eine Pfarrei weiter selbst bestimmen?
Das Pfarreileben kann die Pfarrei im Rahmen des Budgets (kirchliches Leben)
selbst gestalten.

Wer entscheidet iiber die liturgischen Themen?
Sie gehdren in den kirchenrechtlichen Bereich. Das Pastoralteam entscheidet
Uber liturgische Themen.

Wie werden kiinftig Konflikte einzelner Pfarreien gelost?

Der Wunsch kann an den Kirchenverwaltungsrat gerichtet werden, die Zusammen-
arbeit / den Austausch zu verstarken (gemeinsames Tragen). Das kann ein regel-
méassiger Austausch zwischen Pfarrer/Teamkoordination und des Prasidiums des
KVRs sein.
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Werden Kirchen aufgrund der Vereinigung geschlossen?

Die Kirchen gehoren in den kirchenrechtlichen Bereich und in diesem Bereich hat
Bischof Beat Grogli das Sagen. Auf diesem Hintergrund ware eine Beschluss-
fassung anlasslich einer Kirchbiirgerversammlung nicht rechtens.

Wer nimmt Einsitz im neuen Kirchenverwaltungsrat? Erfolgt die Sitzverteilung
gemadss der Anzahl der Glaubigen in den einzelnen Pfarreien?

Bei den Erneuerungswahlen im Herbst 2027 achten die Mitglieder der Behdrden-
konferenz, das ist das Gremium, welches fir die technische Vereinigung zustandig
ist, auf eine ausgeglichene Vertretung aller bestehenden Kirchgemeinden im
neuen Kirchenverwaltungsrat. Es wird vorausgesetzt, dass sich ausreichend
Kandidierende zur Verfiigung stellen. Es liegt auch in der Verantwortung der
Kirchbiirgerinnen und -biirger, auf eine ausgewogene Vertretung zu achten.

Werden die Kirchbiirgerversammlungen nur noch in der Kirche in Niederuzwil
abgehalten?

Die Kirchbilrgerversammlung der vereinigten Kirchgemeinde wird wechselnd im
Turnus in allen funf Pfarreien durchgefihrt.

Wird die Autonomie in den Pfarreien eingeschrankt?

Schon heute werden wichtige Entscheide im Zweckverband geregelt. So ist bereits
das gesamte Personal im Zweckverband angestellt. Es wird immer wieder auf die
Bedirfnisse der einzelnen Kirchgemeinden und Pfarreien Riicksicht genommen.
Bei einer erfolgreichen Vereinigung wird der Zweckverband aufgehoben. Die Pfar-
reien sollen durch die Vereinigung gestarkt werden.

Die neue Kirchgemeinde wird sicher teurer.

Die neue Kirchgemeinde mit ihrer Geschaftsstelle wird in etwa in einem ahnlichen
Kostenrahmen liegen. Schon heute gibt es im Zweckverband mit Brigitte Bellmont
eine Geschaftsfihrerin. Nach erfolgter Vereinigung wird der Rat Bereiche, welche
optimiert werden konnen, identifizieren.
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Realitatsnahe Strukturen

Die heutige Struktur mit den drei Kirchenverwaltungen und einer vierten, zusatz-
lichen Ebene des Zweckverbandes ist aufwendig. Durch eine Vereinigung kann
dies bereinigt werden; der Zweckverband wird aufgeldst. Doppelspurigkeiten
werden eliminiert und ein unnétiger Verwaltungsaufwand abgeschafft.

Zusatzlichen zeitlichen und finanziellen Aufwand verhindern

Die Kirchenverwaltungsrate missen aktuell im Verwaltungsrat und in der
Delegiertenversammlung des Zweckverbandes sehr viele Arbeitsstunden leisten,
die das Mass der Ehrenamtlichkeit tUbersteigen. Im Zweckverband wird zudem
eine zusatzliche, vierte Buchhaltung gefihrt.

Mittelfristig knnen durch Prozess- und Organisationsoptimierungen Mittel frei-
gesetzt werden. Es ist die Absicht der heutigen Behdrden, diese Mittel grossmehr-
heitlich den finf Pfarreien fir pfarreiliche Aktivitaten zur Verfligung zu stellen.
Damit wird die Seelsorge vor Ort gestarkt.

Behordenkontakte

Es ist ein erklartes Ziel der Kirchenverwaltungen, dass auch der neue Kirchen-
verwaltungsrat der vereinigten Kirchgemeinde gute Kontakte zu politischen und
kirchlichen Behorden auf dem gesamten Kirchgemeindegebiet pflegt und diese,
wo sinnvoll und méglich, sogar noch intensiviert.

Finanzielle Chancen

Kurzfristig sind durch die Vereinigung nur geringe finanzielle Optimierungen zu
erwarten. Mittelfristig konnen durch Prozess- und Organisationsoptimierungen
finanzielle Mittel freigesetzt werden. Dies zeigen auch Erfahrungen aus Ver-
einigungen anderer kath. Kirchgemeinden im Kanton St. Gallen.

Personelle Ressourcen

Der Bedarfan Behordenmitgliedern fir den neuen Kirchenverwaltungsrat und die
Geschaftsprifungskommission wird deutlich kleiner. Personen, die sich nicht
mehr zu einer Wahl stellen, kdnnen sich vor Ort in der jeweiligen Pfarrei engagie-
ren, beispielsweise in den Pfarreiraten oder in Projektgruppen. Damit werden die
Pfarreien vor Ort gestarkt.






	Gutachten zur Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden Uzwil und Umgebung
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis

	Grundsatzabstimmung
	Das «Duale System» 
	Struktur der heutigen Kirchenverwaltungen
	Struktur der Pfarreien / Seelsorge
	Rechtliche Grundlagen für das Vereinigungsprojekt
	Mögliche Organisation der neuen Kirchgemeinde 
	Finanzen
	Mittel und Liegenschaften
	Fragen und Antworten zur Grundsatzabstimmung

